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GELEITWORT

Das von der UNO proklamierte "Jahr des Behinderten - 1981" verfolgt das

Ziel, die volle Beteiligung des Behinderten an den gesellschaftlichen Aktivitäten
und die Gleichberechtigung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten zu
unterstützen. Sechzig im Behindertenwesen tätige Organisationen und Hilfswerke
unseres Landes haben sich im Verein "Aktionskomitee für das Jahr des
Behinderten - Schweiz 1981" zusammengeschlossen, um in der ganzen Schweiz
entsprechende Aktionen durchzuführen.

Ich befürworte diese Bestrebungen. Als Verantwortlicher für das Sozialversicherungswesen

bin ich daran interessiert, wenn sich der Behinderte zu Worte meldet,

wenn er aktiv wird und im Sinne unserer demokratischen Einrichtungen
mitgestalten hilft, ist doch sein Selbstbewusstsein dank der Invalidenversiche*

rung, die ihm einen Anspruch auf Ausbildung und Entfaltung sowie finanzielle
Sicherheit bietet, zu Recht gefestigt worden.

Anstelle von "Betreuung", "Wohltätigkeit" und "Fürsorge" - derer es auch
bedarf - sollte vermehrt die echte menschliche Begegnung in den Vordergrund
treten; die Erkenntnis, dass der Behinderte in erster Linie ein Mensch, ein

Mitglied unserer Gemeinschaft ist. Der Behinderte kann uns dazu auffordern, uns

auf das Wesentliche des Menschseins zu besinnen und dazu beitragen, das

Leben aller Menschen lebenswerter zu gestalten.

Vieles lässt sich auf gesetzlichem und politischem Weg erreichen und wir wollen

in unseren Bestrebungen nicht nachlassen. Aber das Entscheidende erfolgt
in der Beziehung von Mensch zu Mensch.

Möge das "Jahr des Behinderten" die gefühlsmässigen Barrieren zwischen
Behinderten und Nichtbehinderten abbauen helfen und dazu führen, dass sie sich

auf gleicher Ebene begegnen und sich als Menschen ernst nehmen.

Dafür ist das Verständnis auf beiden Seiten notwendig. Auch der Behinderte
ist aufgerufen, sich immer klar und ehrlich zu äussern, wo er im Alltagsleben
Hilfe erwartet. Er darf gewiss sein, dass sie ihm gerne gewährt wird, denn ob
gesund oder behindert, sind wir alle auf mitmenschliche Anteilnahme, Hilfe und

Anerkennung angewiesen.

Hans Hürlimann
Bundesrat
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